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OAPEC ->• Organisation der Erdöl
exportierenden Länder

OAS -*■ Organisation der Amerika
nischen Staaten

OAU -*■ Organisation der Afrikani
schen Einheit

Oberbürgermeister -> Bürgermei
ster

Oberstes Gericht der DDR: höch
stes Organ der -*■ Rechtsprechung in 
der DDR. Das O. G. ist ein Organ 
der —*■ Volkskammer der DDR. Seine 
Aufgaben und seine Rechtsstellung 
sind in den Artikeln 49, 50 und 92 
bis 96 der Verfassung und im Ge
richtsverfassungsgesetz vom 27. 9. 
1974 (GB1. I 1974, Nr. 48) geregelt. 
Die Volkskammer wählt den Präsi
denten, die Richter und die Schöffen 
des Obersten Gerichts für fünf Jahre. 
Die Vorschläge unterbreitet der —*■ 
Staatsrat der DDR, für die Militär
richter des O. G. der -*■ Nationale 
Verteidigungsrat der DDR; die 
Schöffen des Senats für Arbeitsrecht 
werden dem Staatsrat vom Bundes
vorstand des FDGB vorgeschlagen. 
Das O. G. ist der Volkskammer und 
zwischen deren Tagungen dem Staats
rat verantwortlich, der im Aufträge 
der Volkskammer die ständige Auf
sicht über die Verfassungsmäßigkeit 
und Gesetzlichkeit der Tätigkeit des
O. G. wahrnimmt. Die Volkskam
mer bestimmt die Grundsätze der 
Tätigkeit des O. G. Das O. 
G. ist an die Gesetze der Volkskam
mer und die anderen Rechtsvorschrif
ten der DDR gebunden. Das O. G. 
steht an der Spitze des Gerichts
systems der DDR. Die Kollegial
organe des O. G. sind das Plenum, 
das Präsidium, die Kollegien und die 
bei diesen bestehenden Senate. Es 
leitet die Rechtsprechung aller -►

Gerichte der DDR auf der Grund
lage der Gesetze und der anderen 
Rechtsvorschriften. Diese Verantwor
tung erstreckt sich auf die staatlichen 
und die —>■ gesellschaftlichen Ge
richte, auf alle Sachgebiete der Recht
sprechung und auf die Durchführung 
der Verfahren entsprechend den ge
setzlichen Vorschriften. Die Verant
wortung des O. G. erfaßt Grundfra
gen der Rechtsprechung ebenso 
wie Einzelfragen der Rechtsanwen
dung und die Entscheidung in einzel
nen Verfahren. Es sichert die einheit
liche Anwendung und Auslegung der 
Gesetze und anderer Rechtsvorschrif
ten durch die eigene Rechtsprechung, 
die Analyse und Verallgemeinerung 
der Rechtsprechung der Gerichte so
wie durch Richtlinien des Plenums 
und Beschlüsse des Präsidiums. Ihrem 
rechtlichen Wesen nach sind sie ver
bindliche Akte der Rechtsinterpreta
tion, die keine neuen Rechtsnormen 
setzen. Die Rechtsprechung des O. G. 
wird durch das Präsidium und haupt
sächlich durch die Senate ausgeübt. 
Das O. G. entscheidet über Proteste, 
Berufungen sowie Beschwerden gegen 
Entscheidungen der Bezirksgerichte 
und Militärobergerichte und Kassa
tionsanträge gegen rechtskräftige Ent
scheidungen staatlicher Gerichte in 
Straf-, Zivil-, Familien- und Arbeits
rechtssachen auf Antrag des Präsiden
ten des O. G. oder des Generalstaats
anwalts. Es entscheidet auch über das 
Rechtsmittel der Berufung gegen eine 
Entscheidung der Spruchstelle für 
Nichtigkeitserklärungen des Amtes 
für Erfindungs- und Patentwesen 
entsprechend den dafür geltenden 
Rechtsvorschriften. In Strafsachen ist 
es in erster Instanz zuständig, wenn 
der —*■ Generalstaatsanwalt der DDR 
wegen ihrer überragenden Bedeutung 
Anklage erhebt. Zur Lösung seiner 
Aufgaben arbeitet das O. G. mit dem 
Ministerium der Justiz, dem General-


